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A Bekanntmachungen des Landkreises Diepholz 
 

Änderungssatzung zur Satzung 
 

des Landkreises Diepholz über die Entschädigung der Kreistagsabgeordneten 
und der nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglieder in der Fassung 

vom 20.12.2021 
 

Gem. §§ 10, 44 und 55 Nieders. Kommunalverfassungsgesetz in der Fassung vom 17. Dezember 
2010 (Nds. Gesetz- und Verordnungsblatt S. 576 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Oktober 
2016 (Nds. GVBl. S. 226) hat der Kreistag des Landkreises Diepholz in seiner Sitzung vom 
26.06.2023 nachstehende Änderungssatzung zur Satzung des Landkreises Diepholz über die Ent-
schädigung der Kreistagsabgeordneten und der nicht dem Kreistag angehörenden Ausschussmitglie-
der in der Fassung vom 20.12.2021 beschlossen: 
 

Artikel 1 
 

In § 3 wird folgender neuer Abs. 2a eingefügt: 
 
(2a) Für die Sitzungen des Personalbeirats wird, wenn diese länger als sechs Stunden dauern, ein 
Sitzungsgeld in doppelter Höhe gezahlt. 
 

Artikel 2 
 
Diese Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft.  
 
Diepholz, 26. Juni 2023 
C. Bockhop 
-Landrat- 

 
 

B Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 
 

Stadt Sulingen 
 

Einziehung einer öffentlichen Straße 
 
Gemäß Beschluss des Rates der Stadt Sulingen vom 22.06.2023 wird gemäß § 8 Abs. 1 des Nieder-
sächsischen Straßengesetzes die in der Gemarkung Groß Lessen, Landkreis Diepholz, gelegene 
Gemeindestraße „Weg hinter der Kolonie“ Flur 11, Flurstück 78 und Flurstück 81/1 (davon ein Teil-
stück von 250 m Länge), eingetragen im Straßenbestandsverzeichnis unter Straßennummer GL-A-
081-316, ab dem 01.07.2023 eingezogen. 
 
Ein Lageplan der eingezogenen Straße liegt während der Dienststunden bei der Stadt Sulingen im 
Fachbereich III – Bauverwaltung, Galtener Straße 12, 27232 Sulingen, zur öffentlichen Einsichtnahme 
aus. 
Diese Einziehungsverfügung gilt am Tage nach der Veröffentlichung als bekannt gegeben. 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen diese Einziehungsverfügung kann innerhalb eines Monats nach der Bekanntgabe, Klage beim 
Verwaltungsgericht Hannover erhoben werden. 
 
Sulingen, 23.06.2023 
Der Bürgermeister 
Bade 
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Gemeinde Weyhe 

 
Öffentliche Bekanntmachung 

 
- Mitwirkung von Schöffinnen und Schöffen in der Strafgerichtsbarkeit 
- Aufstellung der Vorschlagsliste für Schöffinnen und Schöffen für die 

Geschäftsjahre 2024 bis 2028 
 
Der Rat der Gemeinde Weyhe hat in seiner Sitzung am 28.06.2023 die Vorschlagsliste der Schöffin-
nen und Schöffen für die Geschäftsjahre 2024 bis 2028 einstimmig beschlossen. Diese Vorschlagslis-
te hängt in der Zeit vom 03.07.2023 bis 10.07.2023 im Aushangkasten neben dem Eingang des Rat-
hauses der Gemeinde Weyhe, Rathausplatz 1, 28844 Weyhe, zu jedermanns Einsicht aus.  
 
Gegen die Vorschlagsliste kann innerhalb einer Woche nach Ende der Auflegungsfrist, schriftlich oder 
zu Protokoll bei der Gemeinde Weyhe, Dr. Maren-Kathrin Diekmann, Rathausplatz 1, 28844 Weyhe, 
Raum 206, Einspruch mit der Begründung erhoben werden, dass in die Vorschlagsliste Personen 
aufgenommen sind, die nach §§ 32 bis 34 Gerichtsverfassungsgesetz nicht aufgenommen werden 
durften oder sollten. 
 
Weyhe, 29.06.2023  
Der Bürgermeister 
gez. Frank Seidel 

 
 

C Bekanntmachungen anderer Stellen 
 
 
 


